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RS OGH 1975/9/18 10Os91/75
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.09.1975

Norm

StGB §146 G

Rechtssatz

Stra1ose Kontoüberziehung bei Gehaltskonto nur, wenn der Täter den Betrag, um den er sein Konto - vertragsgemäß

und somit nicht schon an sich rechtswidrig - überzogen hat, in wirtschaftlich vertretbarer Frist zurückzuzahlen in der

Lage und willens ist.
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